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Verhaltenskodex der EU-Zahlstelle Baden-Württemberg  

Hinweise für Antragsteller und Antragstellerinnen (Begünstigte) 
 
Nach der EU-Verordnung 2022/127 unterliegen die Zahlstellen, die Mittel der EU-

Agrarfonds EGFL und ELER verwalten und Fördermittel gewähren, einem 

Verhaltenskodex. Dieser sieht vor, dass sich die Bediensteten der Zahlstelle für ethische 

Werte und Integrität im Öffentlichen Dienst einsetzen. Sie haben dabei das Recht einer 

jeden Person auf eine gute Verwaltung nach Artikel 41 der Charta der Grundrechte zu 

beachten.  

 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zahlstelle erbringen entsprechend dem Leitbild 

der Landesverwaltung Baden-Württemberg bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine 

dem Gemeinwohl verpflichtete Dienstleistung und treffen ihre Entscheidungen unparteiisch 

und ausschließlich nach Recht und Gesetz. Sie schützen das Vertrauen der Öffentlichkeit 

in die Funktionsfähigkeit und Integrität der Landesverwaltung. Sie üben ihr Amt bzw. ihre 

Tätigkeit ohne Ansehen der Person nach sachlichen Gesichtspunkten, kohärent, 

transparent und in nichtdiskriminierender Weise aus. Entsprechend dem Leitbild der 

Landesverwaltung Baden-Württemberg erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 

Aufgaben korrekt, zuverlässig und respektvoll sowie unter Beachtung der gesetzlich 

geregelten Anhörungs- und Beteiligungsrechte. Die Korruptions- und Betrugsprävention 

sowie die Vermeidung von Interessenskonflikten sind wichtige Anliegen der Zahlstelle.  

 

Der Verhaltenskodex der Zahlstelle wird mit seinem genauen Wortlaut im Infodienst für die 

Landwirtschaft (www.foerderung.landwirtschaft-bw.de) veröffentlicht. 

 

Sofern Sie sich im Zusammenhang mit der Umsetzung eines aus dem EGFL oder dem 

ELER geförderten Vorhabens durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Zahlstelle 

in Ihrem Grundrecht auf eine gute Verwaltung nach Artikel 41 der Charta der Grundrechte 

verletzt sehen oder dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Zahlstelle ein grobes 

persönliches Fehlverhalten gegen die in dem Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze 

vorwerfen, haben Sie das Recht auf eine Beschwerde bei der Beschwerdestelle der 

http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/
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Stabsstelle Steuerung und Koordinierung von EU-Maßnahmen (SEU). Der der 

Beschwerde zugrundeliegende Tatbestand sollte dabei möglichst genau und umfassend 

beschrieben werden. 

 

Beschwerden sind schriftlich zu richten an:  

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  

Stabsstelle Steuerung und Koordinierung von EU-Maßnahmen (SEU)  

Beschwerdestelle  

Kernerplatz 10 70182 Stuttgart  

 


